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Entscheide

auf dem Gebiete des eidgendssischen u. kantonalen Fiirsorgewesens
insbesondere des Konkordates betr. wohnortliche Unterstiitzung

Beilage zur Zeitschrift ,Der Armenpfleger*
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R R D S L S N e T R

B. Entscheide kantonaler Behorden

11. Unterhaltspflicht und Verwandtenunterstiitzungspflicht. Der Anspruch
auf Unterhalt ist micht von der Bediirftigkeit des Ansprechers abhdingig und nicht
nur auf den notwendigen Lebensunterhalt beschrinkt. — Unterhaltsanspriiche des
auperehelichen Kindes gegen seine Mutter sind im Kanton Bern durch die Zivil-
gerichie zu beurteilen.

Aus den Motiven:

1. Der Regierungsstatthalter von B., wie auch der Gerichtsprisident von
B., haben sich unzustindig erklirt, ein Begehren der D.F. gegeniiber ihrer
Mutter auf Festsetzung von Unterhaltsbeitrigen zu beurteilen. Das Obergericht,
dem die Akten unterbreitet worden sind, hat durch Beschlul vom 14. April 1939
die Zivilgerichte zustindig erklirt und die Akten dem Regierungsrat zur Gegen-
auBerung iiberwiesen.

2. Nach der herrschenden Lehre und der konstanten Rechtsprechung des
Bundesgerichtes sind die Unterhaltsanspriiche der Kinder gegeniiber ihren Eltern
aus ZGB 272, 284, 289 und 324 zivilrechtlicher Natur und daher grundsitzlich
von den Zivilgerichten zu beurteilen. Nun hingt freilich die Frage der Zustindig-
keit der Zivil- oder Verwaltungsjustizbehérden nicht nur davon ab, ob der geltend
gemachte Anspruch privater oder 6ffentlicher Natur sei. Es kann der Verwaltungs-
richter kraft ausdriicklicher Vorschrift zur Beurteilung von Anspriichen aus
Privatrecht zustindig erklart werden, wie das z. B. in Art. 7 des bernischen
Einfithrungsgesetzes zum ZGB fir die Anspriiche aus ZGB Art. 328 und 329
der Fall ist. Fehlt dagegen eine ausdriickliche Gesetzesvorschrift, so ist auf die
Rechtsnatur des Anspruches abzustellen, und es sind zur Beurteilung der privat-
rechtlichen Streitigkeiten aus ZGB Art. 272 und 324 die Zivilgerichte zustindig.

3. In diesem Sinne hat das Obergericht im Falle G. (ZBJV 74, S. 42) die
Zivilgerichte zur Beurteilung der Anspriiche aus ZGB Art. 272 zusténdig erklirt.
Dieser Ansicht hat sich der Regierungsrat in seinem grundséatzlichen Entscheid
i. S. H.-L. vom 24. Januar 1939 angeschlossen. Dort ist festgestellt worden, daB
die Verwandtenunterstiitzungspflicht gemal} Art. 328 ZGB besteht, unbeschadet
einer allfillig noch bestehenden, weitergehenden Unterhaltspflicht. Weiterhin
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aber auch, dal der Unterhaltsanspruch der umfassendere, nicht von der Be-
diirftigkeit des Ansprechers abhingig ist und nicht nur auf den notwendigen
Lebensunterhalt geht, wie der Verwandtenunterstiitzungsanspruch.

4. Die aulBerheliche Mutter hat fiir ihr Kind gemafl ZGB Art. 324 in gleicher
Weise zu sorgen wie die Eltern gemafl ZGB Art. 272 fiir ihre ehelichen Kinder.
Es kann daher keinem Zweifel unterliegen, dall vorliegendenfalls Unterhalts-,
nicht Unterstiitzungsanspriiche geltend gemacht worden sind. Damit ist nach
geltendem Recht die Zustandigkeit der Zivilgerichte gegeben. (Entscheid des
Regierungsrates des Kts. Bern vom 28. April 1939 i. S. F.; MXXXVII Nr. 210.)

12. Unterstiitzungspflicht von Verwandten. Da die Unterstitzungspflicht zwi-
schen Blutsverwandten eine weitgehende ist, besteht fiir den Grofuvater gegeniiber den
Grofikindern auch dann die Pflicht auf Unterstiitzung, wenn er sich wegen dieser
Unierstiitzung einschranken mufl. — Die Festsetzung des Verwandtenbeitrages erfolgt
riickwirkend auf den Zeitpunkt des Beginnes der Armenunterstiitzung.

Durch Entscheid vom 26. September 1939 hat der Regierungsstatthalter
von N. den St.-H., Landwirt, zu einem monatlichen Verwandtenbeitrag von
Fr. 20.— fiir seine beiden GroBkinder K., geb. 1933, und E., geb. 1934, zahlbar
an die unterstiitzungspflichtige Direktion des Armenwesens verurteilt. Gegen
diesen Entscheid hat St. rechtzeitig an den Regierungsrat rekurriert.

Der Regierungsrat zieht in Erwigung:

1. Die beiden Grofkinder des St. werden von den Kantonen Bern und
Solothurn konkordatsgemaf3 unterstiitzt, wobei der Heimatkanton Bern drei
Viertel der Leistungen erbringt. Die Unterstiitzungsbediirftigkeit der beiden
Kinder ist unbestritten.

2. Der Rekurrent lebt in geordneten Verhéltnissen. Er ist Landwirt und
besitzt drei Liegenschaften mit einem Grundsteuerschatzungswert von total
Fr. 29 170.— und einer Gesamtbelastung von Fr. 18 200.—. Bei diesen Ver-
hiltnissen ist ihm eine Unterstiitzungsleistung von Fr. 20.— im Monat ohne
weiteres zuzumuten; denn fur Blutsverwandte in auf- und absteigender Linie
ist die Unterstiitzungspflicht eine weitgehende. Der Rekurrent ist fiir seine Grol3-
kinder auch dann unterstiitzungspflichtig, wenn er sich selbst wegen jener Unter-
stiittzung einschranken mufl. Gemafl bundesgerichtlicher Praxis (BGE 58 11, 328,
MbVR XXXIII, 346) erfolgt die Festsetzung riickwirkend auf den Zeitpunkt
des Beginns der Armenunterstiitzungen, also auf den 1. Oktober 1938.

3. Die Einwendungen des Rekurrenten kénnen nicht gehért werden. Seine
Angaben tuber die Liegenschaften, deren Eigentiimer er ist, widersprechen ginz-
lich dem amtlichen Bericht und sind in keiner Weise belegt, ebensowenig wie
seine Angaben iiber angebliche Schulden. Seine Behauptung, das GroBkind K.
stamme nicht von seinem Sohn ab, wire nur durch ein Gerichtsurteil nachzu-
weisen. Auch wenn das Appellationsgericht des Kantons B. in seinem Eheschei-
dungsurteil vom 24. Dezember 1935 in den Motiven ausfithrt, daf3 A. S. nicht
der Vater des Kindes K. sei, so gilt dieses dennoch gemal} ZGB 252 fiir ehelich,
dies solange, als die Anfechtungsklage nicht mit Erfolg angestrengt worden ist
(ZGB 253 und 257). Der Rekurs erscheint unbegriindet und ist kostenfillig ab-
zuweisen. (Entscheid des Regierungsrates des Kantons Bern vom 3. November
1939, i. S. A. St.-H.)



	B. Entscheide kantonaler Behörden

